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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Landesliegenschaften derzeit zur Universität Hohenheim gehören bzw. 
dieser zur Verfügung gestellt sind (aufgeschlüsselt nach Standort);

2.  welche baulichen Maßnahmen (Neubau, Renovierung, [Neu-]Anmietung, Ver-
kauf etc.) sie für die Universität Hohenheim an allen Standorten bis 2026 plant;

3.		bis	zu	welchem	Zeitpunkt	welche	der	bereits	im	Bau	befindlichen	Gebäude	be-
zugsbereit fertiggestellt werden sollen;

4.  wie sie den Zustand dieser Liegenschaften bewertet, im Hinblick auf Bau-
substanz,	Energieeffizienz,	Nutzungsmöglichkeit;

5.		ob	sie	Kenntnis	von	baulichen	Mängeln	(„Baupfusch“)	bei	Gebäuden	der	Uni-
versität Hohenheim, die seit 2010 neu gebaut oder saniert wurden, hat;

6.  wie lange diese Verfahren von der Baumängelfeststellung bei den einzelnen 
Bauprojekten bis zur Behebung dieser Mängel dauerten (aufgeschlüsselt nach 
Bauprojekten);

7.  ob und wenn ja welche Regelungen sie mit beauftragten Unternehmen über die 
gesetzlichen	Regelungen	hinaus	zu	Abnahme,	Gewährleistung	etc.	vereinbart;

8.		nach	welchen	Kriterien	der	Landesbetrieb	Vermögen	und	Bau	Gutachterinnen	
und	Gutachter	zur	Feststellung	baulicher	Mängel	beauftragt;

Antrag
der Abg. Rudi Fischer und Frank Bonath u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Finanzen

Feststellung und Nachverfolgung baulicher Mängel durch 
das Landesamt für Vermögen und Bau
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	 9.		ob	grundsätzlich	darauf	geachtet	wird,	dass	die	bestellten	Gutachterinnen	und	
Gutachter	 qualifiziert	 sind,	 gerichtsfeste	Gutachten	 zu	 erstellen	 und	 ob	 und	
warum gegebenenfalls davon abgewichen wird;

10.		ob	sie	Erkenntnisse	dazu	hat,	wie	oft	Gutachterinnen	und	Gutachter	nicht	qua-
lifiziert	waren,	gerichtsfeste	Gutachten	zu	erstellen	bzw.	Gutachten	nicht	den	
gesetzlich	anerkannten	Methoden	entsprochen	haben	und	das	Gutachten	neu	
erstellt werden musste;

11. welche Kosten durch diese Neubegutachtungen entstanden sind;

12.		wie	oft	und	mit	welchen	Ergebnissen	nach	der	Feststellung	baulicher	Mängel	
seitens des Landesamts Vermögen und Bau seit 2015 der Rechtsweg beschrit-
ten wurde.

26.6.2023

Fischer,	Bonath,	Brauer,	Trauschel,	Dr.	Rülke,	Dr.	Schweickert,	
Haag,	Dr.	Jung,	Weinmann,	Hoher	FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Bei Neubauten, Umbauten und Sanierungen von Landesgebäuden kommt es un-
vermeidlich immer wieder zu baulichen Mängeln. Dieser Antrag soll klären, wie 
häufig	 solche	Mängel	 bei	Gebäuden	der	Universität	Hohenheim	vorliegen	 bzw.	
welche Wege und Mittel zur Behebung dieser Mängel gegangen bzw. eingesetzt 
werden. Außerdem sollen der Zustand der und die baulichen Vorhaben an den 
Gebäuden	der	Universität	Hohenheim	abgefragt	werden.	Als	Aushängeschild	für	 
Agrarforschung in Baden-Württemberg muss sichergestellt sein, dass der Lehr- 
und	Forschungsbetrieb	möglichst	optimal	gestaltet	werden	kann	und	ein	attrakti-
ves Umfeld für Studentinnen und Studenten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter	vorhanden	ist	bzw.	geschaffen	wird.

Dazu	trat	ein	Problem	zutage,	dass	Gutachten	neu	eingeholt	werden	mussten,	weil	
vorherige	vor	Gericht	nicht	verwendbar	waren.	Hier	ist	die	Frage,	wie	Vermögen	
und	Bau	Baden-Württemberg	in	solchen	Fällen	grundsätzlich	vorgeht.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit	Schreiben	vom	18.	 Juli	2023	Nr.	FM4-33-430/10/3	nimmt	das	Ministerium	
für	Finanzen	zu	dem	Antrag	wie	folgt	Stellung:	

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Landesliegenschaften derzeit zur Universität Hohenheim gehören bzw. 
dieser zur Verfügung gestellt sind (aufgeschlüsselt nach Standort);

4.  wie sie den Zustand dieser Liegenschaften bewertet, im Hinblick auf Bausubs-
tanz, Energieeffizienz, Nutzungsmöglichkeit;

Zu 1. und 4.:

Der Universität Hohenheim sind derzeit insgesamt rund 230 Liegenschaften zur 
Nutzung überlassen. Die Aufstellung ist nach den Standorten gegliedert:

• Campus Hohenheim
• Versuchsstation Kleinhohenheim
• Versuchsstation Lindenhöfe
• Versuchsstation Ihinger Hof
• Versuchsstation Eckartsweier

In	der	Aufstellung	werden	Gebäude	unter	200	m²	Nutzungsfläche	 als	Nebenge-
bäude betrachtet und nicht aufgeführt. Die Bewertung des baulichen Zustands der 
Landesliegenschaften wird ebenfalls in nachfolgender Aufstellung dargestellt.

Der bauliche Zustand beschreibt den Sanierungsbedarf bezogen auf den Neuwert 
in einer Skala von 0 % bis 100 %. Aus diesem prozentualen Sanierungsfaktor bil-
den sich 6 Kategorien gemäß nachfolgender Zuordnung:

• 0 %:  Kategorie 1
• 5 %:  Kategorie 2
• 10 bis 20 %:  Kategorie 3
• 25 bis 40 %:  Kategorie 4
• 45 bis 75 %:  Kategorie 5
• > 75 %:  Kategorie 6
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Campus Hohenheim:
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Versuchsstation Kleinhohenheim (Gemarkung Stuttgart-Birkach):

Insgesamt	7	Gebäude,	davon	sind	3	Nebengebäude	kleiner	als	200	m²	Nutzungs-
fläche	und	somit	nicht	enthalten.

Versuchsstation Lindenhöfe (Gemarkung Eningen u. A. und St. Johann):

Insgesamt	35	Gebäude,	davon	sind	5	Nebengebäude	kleiner	als	200	m²	Nutzungs-
fläche	und	somit	nicht	enthalten.
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Versuchsstation Ihinger Hof (Gemarkung Renningen):

Insgesamt	17	Gebäude,	davon	5	Nebengebäude	kleiner	als	200	m²	Nutzungsfläche	
und somit nicht enthalten.

Versuchsstation Eckartsweier (Gemarkung Willstätt-Eckartsweier):

Insgesamt	4	Gebäude.
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Die Zuständigkeit für Anmietungen liegt bei der Universität Hohenheim. Diese 
sind	in	der	obigen	Aufstellung	nicht	enthalten	und	in	der	nachfolgenden	Tabelle	
dargestellt.

2.  welche baulichen Maßnahmen (Neubau, Renovierung, [Neu-]Anmietung, Ver-
kauf etc.) sie für die Universität Hohenheim an allen Standorten bis 2026 
plant;

Zu 2.:

Für	folgende	große	Baumaßnahmen	mit	Gesamtbaukosten	über	2	Mio.	Euro	wur-
den	Planungsaufträge	erteilt:	

• Schloss Hohenheim 1, Sanierung Schloss Mittelbau, 1. Bauabschnitt 
•	 Garbenstraße	30,	Sanierung	Biologie	I+II,	5.	Bauabschnitt	
•	 Steckfeldstraße	2,	Umnutzung	Geno-Akademie	zu	Computational	Science	Hub	
•	 Filderhauptstraße	171,	Ersatzbau	Forschungsgewächshaus,	2.	Bauabschnitt.

Die	 bereits	 im	 Bau	 befindlichen	 großen	 Baumaßnahmen	mit	 Gesamtbaukosten	
über	2	Mio.	Euro	sind	unter	Frage	3	aufgeführt.	

Darüber hinaus sind für die Universität Hohenheim folgende Bauunterhaltungs-
maßnahmen	mit	Gesamtbaukosten	bis	2	Mio.	Euro	angemeldet	und	werden	be-
arbeitet: 

• Otto-Sander-Straße 5, Instandsetzung nach Wasserschaden 
•	 Schwerzstraße	46,	Neuberufung	Prof.	Hirsch	
• Unterer Lindenhof, Rückbau Siloanlagen 
•	 	Fruwirthstraße	26,	Technische	Zentrale,	Erfüllung	baurechtlicher	Auflagen	und	

Dachsanierung 
•	 Heidfeldhof,	LAFO	(LandAtmosphere	Feedback	Observatorium)	
• Hohenheim, Hochbruckäcker, Sanierung Regenüberlaufbecken.

Zudem werden Instandsetzungs- und Anpassungsarbeiten im Rahmen des Bau-
unterhalts	ausgeführt,	die	über	alle	Gebäude	der	Universität	hinweg	jährlich	der-
zeit rund 5,3 Mio. Euro (Durchschnitt der letzten 4 Jahre) betragen.

Neuanmietungen und Verkäufe sind derzeit nicht geplant. Der geplante Rückbau 
von	Gebäuden	ist	in	der	obigen	Aufstellung	zur	Frage	1	enthalten.

3.  bis zu welchem Zeitpunkt welche der bereits im Bau befindlichen Gebäude be-
zugsbereit fertiggestellt werden sollen;

Zu 3.:

Folgende	große	Baumaßnahmen	mit	Gesamtbaukosten	von	mehr	als	2	Mio.	Euro	
sind derzeit im Bau: 
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•	 	Unterer	Lindenhof	24,	Ersatzneubau	Abferkelstall,	geplante	Fertigstellung	2.	Quar-
tal 2024

•	 	Unterer	Lindenhof	29,	Ersatzneubau	Geflügelstall,	geplante	Fertigstellung	2.	Quar-
tal 2024 

•	 	Emil-Wolff-Straße	27,	Schloss	Reitscheuerflügel,	geplante	Fertigstellung	3.	Quar-
tal 2023

•	 	Schloss	 Hohenheim	 1a,	 Kolleggangflügel,	 geplante	 Fertigstellung	 3.	 Quartal	
2023 

•	 	Leonore-Blosser-Reisen-Weg	 8,	 Ersatzneubau	Kleintierhaus,	 geplante	 Fertig-
stellung	1.	Quartal	2025	

•	 	Leonore-Blosser-Reisen-Weg	 3,	 Neuordnung	 Tierwissenschaften,	 Infrastruk-
turmaßnahme	Standort	1,	geplante	Fertigstellung	4.	Quartal	2023	

•	 	Leonore-Blosser-Reisen-Weg	3,	Neuordnung	Tierwissenschaften	1.	BA	Stand-
ort	1,	geplante	Fertigstellung	1.	Quartal	2025	

•	 	Schwerzstraße	29,	Neuordnung	Tierwissenschaften	1.	BA	Standort	2,	geplante	
Fertigstellung	1.	Quartal	2025.

5.  ob sie Kenntnis von baulichen Mängeln („Baupfusch“) bei Gebäuden der Uni-
versität Hohenheim, die seit 2010 neu gebaut oder saniert wurden, hat;

Zu 5.:

Beim	Bauen	kommt	es	immer	wieder	zu	baulichen	Mängeln,	die	bei	Offensicht-
lichkeit	von	der	Bauüberwachung,	d.	h.	 freiberuflich	Tätigen	und	Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg 
(VB-BW)	gerügt	und	von	den	beauftragten	Firmen	beseitigt	werden	müssen.	Es	
gibt jedoch auch sog. „verdeckte Mängel“, die während oder nach Ablauf der 
Gewährleistungsfrist	 auftauchen	 und	 die	 erst	 bei	 auftretenden	 Schadensbildern	
während	der	Nutzungszeit	der	Gebäude	zutage	treten.	

6.  wie lange diese Verfahren von der Baumängelfeststellung bei den einzelnen 
Bauprojekten bis zur Behebung dieser Mängel dauerten (aufgeschlüsselt nach 
Bauprojekten);

Zu 6.:

Die Baumängelfeststellung ist in die Baudurchführung und im Bauunterhalt ein-
gebettet	und	kein	separater	Prozess,	der	erfasst	und	ausgewertet	werden	kann.	Je-
der Einzelfall ist unterschiedlich. Daher können hier keine Zahlen oder eine Zeit-
dauer	 pro	Mangel	 genannt	 werden.	 Fristsetzungen	 nach	VOB/B	 (Vergabe-	 und	
Vertragsordnung	für	Bauleistungen,	Teil	B)	sind	einzuhalten.	Oft	verläuft	die	Zu-
sammenarbeit	mit	den	beauftragten	bauausführenden	Firmen	jedoch	schleppend.	
Falls	Firmen	zur	Mangelbeseitigung	nicht	bereit	 sind,	werden	Ersatzvornahmen	
erforderlich.

7.  ob und wenn ja welche Regelungen sie mit beauftragten Unternehmen über die 
gesetzlichen Regelungen hinaus zu Abnahme, Gewährleistung etc. vereinbart;

Zu 7.:

Das Land vereinbart mit Bauunternehmen Verträge auf Basis der Muster des Ver-
gabehandbuchs	des	Bundes	 (VHB)	mit	 landesspezifischen	Ergänzungen	des	zu-
ständigen	Finanzministeriums	Baden-Württemberg.	Das	Regelwerk	wird	bei	Bau-
vorhaben des Bundes, sämtlicher Länder und einer Vielzahl von Kommunen ge-
nutzt. 

Nach den Verträgen des Vergabehandbuchs wird die VOB/B zum Vertragsbe-
standteil. 
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Dieses vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) 
geschaffene	Regelwerk	modifiziert	die	gesetzlichen	Regelungen,	um	den	Beson-
derheiten des Baugewerbes Rechnung zu tragen. Da der DAV mit Vertretern der 
öffentlichen	 Hand	 und	 Spitzenorganisationen	 der	 Bauwirtschaft	 besetzt	 ist,	 gilt	
die VOB/B als ausgewogenes Regelwerk, das die gegenseitigen Interessen glei-
chermaßen angemessen berücksichtigt. Abweichung von der VOB/B können nur 
in	dem	von	der	VOB/B	selbst	vorgegebenen	engen	Rahmen	getroffen	werden,	da	
diese	ansonsten	ihre	Gültigkeit	verliert.

8.  nach welchen Kriterien der Landesbetrieb Vermögen und Bau Gutachterinnen 
und Gutachter zur Feststellung baulicher Mängel beauftragt;

Zu 8.:

Der	Landesbetrieb	VB-BW	beauftragt	 in	 geeigneten	Fällen	Gutachter	 und	Gut-
achterinnen,	die	öffentlich-rechtlich	bestellt	und	vereidigt	sowie	auch	als	gericht-
liche	Gutachter	und	Gutachterinnen	zugelassen	sind.	Die	Auswahl	erfolgt	auf	fol-
gender Basis: 

•	 	bundesweiten	IHK-Verzeichnis	der	öffentlich	bestellten	und	vereidigten	Sach-
verständigen, 

•  Empfehlungen durch von Seiten des Landesbetriebs VB-BW beauftragten 
Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen,

• langjährige betriebsinterne Erfahrungen.

9.  ob grundsätzlich darauf geachtet wird, dass die bestellten Gutachterinnen und 
Gutachter qualifiziert sind, gerichtsfeste Gutachten zu erstellen und ob und 
 warum gegebenenfalls davon abgewichen wird;

Zu 9.:

Die	vom	Landesbetrieb	VB-BW	beauftragten	Gutachter	und	Gutachterinnen	ha-
ben	im	Regelfall	die	Qualifikation,	die	auch	ein	gerichtlich	beauftragter	Gutachter	
haben würde. 

Ein	„gerichtsfestes“	Gutachten	muss	im	Rahmen	eines	Prozesses	oder	eines	Be-
weissicherungsverfahrens	 von	 einem	Gericht	 beauftragt	 werden.	 Hierzu	 dienen	
die	Beweissicherungsverfahren.	Aus	Zeit-	und	Kostengründen	wird	in	vielen	Fäl-
len jedoch auf die Durchführung eines Beweissicherungsverfahrens verzichtet.

10.  ob sie Erkenntnisse dazu hat, wie oft Gutachterinnen und Gutachter nicht 
qualifiziert waren, gerichtsfeste Gutachten zu erstellen bzw. Gutachten nicht 
den gesetzlich anerkannten Methoden entsprochen haben und das Gutachten 
neu erstellt werden musste;

Zu 10.:

Die	 vom	 Land	 beauftragten	 Gutachten	 waren	 alle	 sachgerecht	 und	methodisch	
einwandfrei	erstellt.	In	einer	gerichtlichen	Auseinandersetzung	sind	Privatgutach-
ten jedoch grundsätzlich nicht „gerichtsfest“. Sie dienen vielmehr dazu, Mangel-
streitigkeiten außergerichtlich vorzubereiten und nach Möglichkeit auch außer-
gerichtlich zu erledigen. Wird ein gerichtliches Verfahren notwendig, dienen die-
se dazu, dem im deutschen Zivilprozessrecht geltenden Beibringungsgrundsatz 
nachzukommen.	Danach	 sind	 die	 Parteien	 verpflichtet,	 sämtliche	 für	 die	Klage	
relevanten	Tatsachen	substantiiert	in	der	Klageschrift	vorzutragen.
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Wird	der	auf	das	Privatgutachten	gestützte	Sachvortrag	einer	Partei	vor	Gericht	
von	 der	 Gegenseite	 bestritten,	 ist	 das	 Gericht	 verpflichtet,	 über	 den	 strittigen	
Sachverhalt Beweis zu erheben. Dies erfolgt in Bauprozessen regelmäßig durch 
ein	gerichtlich	beauftragtes	Sachverständigengutachten.	Die	Tatsache,	dass	neben	
einem	Privatgutachten	noch	ein	weiteres	gerichtliches	Gutachten	erstellt	wird,	ist	
somit	verfahrensrechtlich	vorgegeben	und	unabhängig	von	der	Qualität	des	Pri-
vatgutachtens.

11. welche Kosten durch diese Neubegutachtungen entstanden sind;

Zu 11.:

Die Kosten eines Sachverständigengutachtens im Rahmen der Beweisaufnahme 
sind stets von dem Aufwand bei den jeweiligen Einzelfällen abhängig und können 
pauschal	nicht	beziffert	werden.	Abhängig	von	der	Anzahl	der	 für	die	 fachliche	
Bewertung	erforderlichen	Experten	und	Expertinnen,	der	Komplexität	der	Frage-
stellung,	der	erforderlichen	Ortsbegehungen,	Messungen,	Probenentnahmen	ein-
schließlich der Untersuchung und Auswertung und des für die Untersuchungen 
benötigten Zeitraums, kann es zu großen Unterschieden hinsichtlich der Kosten 
kommen. 

Gemäß	§	413	ZPO	richtet	sich	die	Vergütung	des	Sachverständigen	nach	dem	Jus-
tizvergütungs-	und	-entschädigungsgesetz	(JVEG).

12.  wie oft und mit welchen Ergebnissen nach der Feststellung baulicher Mängel 
seitens des Landesamts Vermögen und Bau seit 2015 der Rechtsweg beschrit-
ten wurde.

Zu 12.:

Seit 2015 wurden beim Landesbetrieb VB-BW zur Durchsetzung von Schaden-
ersatzansprüchen wegen baulicher Mängel und zur Durchsetzung von Kosten für 
die Ersatzvornahme zwei Klageverfahren und ein Beweissicherungsverfahren an-
hängig gemacht. Alle drei Verfahren sind noch nicht abgeschlossen.

Dr. Splett
Staatssekretärin
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